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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Der Lichtenberger Ortsteil Karlshorst hat sich in den vergan-

genen Jahren wieder zu einem bevorzugten innenstadtna-

hen Wohnquartier entwickelt. Mit der Umsetzung der Woh-

nungsbauprojekte „Carlsgarten“, „Karlshorst-Ost“ und 

„Karlshorst-West/Blockdammweg“ wird diese Entwicklung 

fortgesetzt, die eine Zunahme der Bevölkerungszahl bewir-

ken wird. Gegenüber der bestehenden Struktur sind die 

neuen Wohnquartiere durch einen kleinteiligen Charakter 

gekennzeichnet, der sich überwiegend aus Einfamilienhäu-

sern und Reihenhäusern zusammensetzt. 

Das Funktions- und Identifikationszentrum des Ortsteils ist 

der Bereich um den Bahnhof Karlshorst, der jedoch in städ-

tebaulicher, funktionaler und gestalterischer Hinsicht deutli-

che Defizite aufweist. Die aktuellen Planungen zur Erneue-

rung der Bahnunterführung, zum Neubau des Kulturhauses 

und Umbau des Theaters sind der Auftakt zu Aufwertungs-

maßnahmen und die Chance des Ortsteilzentrums.  

 

Die städtebaulichen Leitlinien formulieren die 

Rahmenbedingungen und Ziele der weiteren baulichen und 

nutzungsstrukturellen Entwicklung des Ortsteilzentrums und 

bieten damit eine Grundlage für die Durchführung 

nachfolgender Fachplanungen sowie für die Beurteilung und 

Abstimmung privater und öffentlicher Baumaßnahmen und 

Investitionen. 
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2 Untersuchungsgebiet 

2.1 Lage im Raum 

Der Ortsteil Karlshorst bildet zusammen mit neun weiteren 

Ortsteilen den Berliner Bezirk Lichtenberg. Der Stadtteil 

grenzt im Norden an die Großsiedlung Friedrichsfelde und 

den gleichnamigen Tierpark an. Im Osten befindet sich der 

ehemalige Güter- und Rangierbahnhof, südlich der Volks-

park Wuhlheide und südwestlich das ehemalige Industriege-

biet an der Köpenicker Chaussee/Blockdammweg. Durch di-

verse Bahnanlagen sowie Grün- und Gewerbeflächen wird 

das Stadtgebiet klar begrenzt. In Nord-Süd-Richtung wird 

der Ortsteil von der Treskowallee durchquert, die im vereng-

ten Bereich der Bahnhofsbrücke Karlshorst ein Verkehrs-

problem aufweist. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den 

Stadtteil über die Ehrlichstraße aus Richtung Westen zu er-

schließen, im Osten ist aufgrund der Bahngleise des Berliner 

Eisenbahnaußenrings und des ehemaligen sowjetischen 

Rangierbahnhofs keine Erschließung möglich. Durch diese 

räumliche Begrenzung bestehen innerhalb des Gebietes ein 

erhöhtes Verkehrsaufkommen und ein Netzwerk aus Sack-

gassen und Einbahnstraßen.  

Das Untersuchungsgebiet für die städtebaulichen Leitlinien 

zum Ortsteilzentrum Karlshorts erstreckt sich beiderseits der 

Treskowallee zwischen der Bopparder Straße im Norden 

und der Ehrlichstraße im Süden und umfasst eine Fläche 

von insgesamt 28,7 ha. Die räumliche Abgrenzung wurde 

auf einen Bereich beschränkt, der durch vorhandene Einzel-

handels- und Dienstleistungseinrichtungen eine zentralörtli-

che Versorgungsfunktion für den Ortsteil Karlshorst wahr-

nimmt und in dessen Zentrum der Bahnhof Karlshorst als 

Impulsgeber fungiert. 

 

Gebietsabgrenzung 

Quelle: BSM mbH, eigene Darstellung 
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2.2 Historischer Zusammenhang 

Der heutige Verwaltungsbezirk Lichtenberg erhielt seinen 

Namen durch das im 13. Jahrhundert gegründete Angerdorf 

Lichtenberg. Dieses Dorf blieb bis zur Industrialisierung eine 

landwirtschaftlich geprägte Siedlung und wurde mit der 

Gründung von Groß-Berlin 1920 eingemeindet. Der Ortsteil 

Karlshorst hat sich unabhängig von der Gemeinde Lichten-

berg entwickelt. Die erste urkundliche Erwähnung der Sied-

lung Karlshorst war 1825 als Vorwerk des Schlossbesitzers 

Carl Sigismund von Treskow. Durch die Eröffnung der nie-

derschlesischen Eisenbahn 1842 entwickelte sich das Vor-

werk zu einer Gemeinde. 1885 entstand der Rennbahnhof 

Carlshorst, 1893 die Hindernisrennbahn. Die ersten Wohn-

häuser entstanden 1895 in der Kolonie Karlshorst (heutigen 

Lehndorffstraße). Mit der Errichtung des eigentlichen Bahn-

hofs im Jahr 1902 galt Karlshorst als Ausgangspunkt für das 

Naherholungsgebiet am Müggelsee und wurde schnell ein 

Villenvorort von Berlin.  

 

Im zweiten Weltkrieg erhielt Karlshorst durch die Errichtung 

des Militärflugplatzes Karlshorst/Biesdorf militärische Bedeu-

tung, im späteren Verlauf besetzte die russische Armee den 

Stadtteil. Am 8. Mai 1945 wurde im ehemaligen deutschen 

Offizierskasino die bedingungslose Kapitulation des Deut-

schen Reiches unterzeichnet. Zwischen 1945 und 1963 war 

Karlshorst zu großen Teilen sowjetisches Sperrgebiet. Nach 

der deutschen Wiedervereinigung 1990 entwickelte sich 

Karlshorst wieder zu einem gefragten Wohngebiet. 

Plan von 1869 mit Vorwerk und 

Siedlung Karlshorst 

Quelle: www.alt-berlin.info 

Ansichten des Gebäudes Treskow-

allee 111 / Stolzenfelsstraße 

Quelle: Bezirksamt Lichtenberg / BSM mbH 
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3 Bestandsaufnahme und Analyse 1  

3.1 Bevölkerungsentwicklung 

Der Ortsteil Karlshorst weist zum 30. Juni 2006 einen Bevöl-

kerungsstand von 20.366 Einwohnern auf und verzeichnete 

gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 2,2 %. Somit 

setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort, 

was im Gegensatz zur Bevölkerungsentwicklung im restli-

chen Bezirk Lichtenberg steht. Bis zum Jahr 2015 wird von 

einem weiteren Bevölkerungsanstieg von ca. 2.500 neuen 

Einwohnern ausgegangen, wenn die Gebiete Carlsgarten, 

Karlshorst-Ost, das Rheinische Viertel und Karlshorst-

West/Blockdammweg umgesetzt werden.  

 

Durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen konnte die 

Wohnattraktivität bedeutend erhöht werden, was eine Erhö-

hung des Mietniveaus und eine verstärkte Binnenwanderung 

innerhalb des Ortsteils bzw. einen Bevölkerungswechsel zur 

Folge hatte. In Summe ist der Wanderungssaldo positiv.  

Karlshorst ist ein junger Stadtteil. Zwei Drittel der Einwohner 

sind unter 45 Jahre alt, der Anteil der Rentner ist mit 9 % ge-

ring im Verhältnis zu 16,6 % im gesamten Bezirk Lichten-

berg. Entgegen der allgemeinen Tendenz einer überaltern-

den Bevölkerung, besteht in Karlshorst ein Verhältnis von 

14% der unter 15-Jährigen zu 9% der Bevölkerung im Ren-

tenalter, was ebenfalls kennzeichnend für eine junge Alters-

struktur ist. 

Durch Sanierungen der Gebäude und den hohen Grünanteil 

zieht es Familien mit Kindern nach Karlshorst. Dieser Trend 

dürfte sich in den kommenden Jahren durch die oben aufge-

führte Entwicklung neuer Wohngebiete noch verstärken. 

 

Der Ausländeranteil liegt bei ca. 4,6 % und damit weit unter 

dem Durchschnittswert des Bezirkes Lichtenberg mit 7,4 %.  

Die Arbeitslosenquote liegt mit 10,6 % ebenfalls weit unter 

dem Lichtenberger Durchschnitt von 15,2 %. Die niedrige 

                                                
1 Die Bestandsaufnahme gibt die Datenlage des Jahres 2006 wieder. 

Quelle: StaLa, Stand 30.06.2006 
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Arbeitslosenquote spricht für eine günstige Sozialstruktur 

und eine entsprechend gute Wohn- und Lebensqualität. 

 

3.2 Städtebauliche Struktur und Gebäudebestand 

Karlshorst ist eines der ältesten Wohnquartiere im Bezirk 

Lichtenberg. Seine fast vollständig erhaltene Stadtstruktur 

mit überwiegend offener Bauweise und dem gründerzeitli-

chen Gebäudebestand qualifiziert den Ortsteil als gehobe-

nen Wohnstandort. Die bis auf wenige Ausnahmen einheitli-

chen Straßenfluchten in einem hierarchisch differenzierten, 

baumbestandenen Straßennetz und die unterschiedlich ges-

talteten Vorgärten unterstreichen den städtebaulichen Quali-

tätsanspruch. Diese Parameter und der hohe Grün- und 

Freiflächenanteil begründen den Ruf des Ortsteils als „Dah-

lem des Ostens“. 

Der Bahnhof Karlshorst bildet den funktionalen und räumli-

chen Mittelpunkt des Ortsteils und war Ursprung für die städ-

tische Entwicklung. Das Umfeld des Bahnhofs beiderseits 

der Treskowallee ist nutzungsstrukturell durch Einzelhan-

dels-, Dienstleistungs- und Kultureinrichtungen geprägt, die 

eine zentralörtliche Versorgungsfunktion und in der Folge 

eine Einstufung als Ortsteilzentrum in der Stadtentwick-

lungsplanung begründen.  

Durch Funktions- und Gestaltungsdefizite und insbesondere 

durch einzelne unbebaute Grundstücke in zentraler Lage ist 

das Ortsteilzentrum in seiner Funktion, der städtebaulichen 

und der Aufenthaltsqualität beeinträchtigt. Gleichzeitig stel-

len die Bahnanlage und die stark befahrene Treskowallee 

räumliche Zäsuren dar, die das Gebiet sowohl optisch als 

auch strukturell in vier Bereiche untergliedern. 

Nördlich der Bahntrasse befinden sich überwiegend vier- bis 

fünfgeschossige, gründerzeitliche Mehrfamilienhäuser, die 

häufig als „Doppelhaus“ über eine Brandwand miteinander 

verbunden sind. Die ursprüngliche Struktur ist nur geringfü-

gig mit Gebäuden aus jüngeren Epochen durchmischt.  

Im südlichen Bereich sind kleinteiligere Strukturen mit meist 

drei Geschossen vorherrschend. Durch das Gelände der 

Trabrennbahn und die sich anschließende Wuhlheide hat 

dieser Teil einen deutlich größeren Bezug zum Grünraum. 

Schwarzplan  
(Bestandsaufnahme 2006) 

Quelle: BSM mbH, eigene Darstellung 
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3.3 Sanierungsstand 

Ein Großteil des Gebäudebestandes ist vollständig saniert 

und entsprechend dem ursprünglichen Charakter wieder 

hergestellt worden. Die übrige Bebauung ist meist teilsaniert, 

stellenweise wurden neue Gebäude ergänzt, die sich in ihrer 

Form und Gestalt in das Ortsbild eingliedern. Vor allem die 

von der Treskowallee abgewandeten Wohnblöcke sind in ih-

rer Gesamtgestalt als konsolidiert zu bezeichnen. 

Auffällig ist die Konzentration der wenigen unsanierten Ge-

bäude und der Brachen im direkten Umfeld des Bahnhofs 

und der Bahntrasse. Insbesondere Gebäude im östlichen 

Bereich der Dönhoffstraße und im Theaterblock weisen 

deutliche Mängel auf und beeinflussen somit die Funktionali-

tät des Ortsteilzentrums.  

Der Großteil der unsanierten Gebäude und der bestehenden 

Brachflächen ist im Eigentum des Landes Berlin, der TLG 

und der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE. Für eine 

nachhaltige Entwicklung und Aufwertung des Ortsteilzent-

rums bedarf es einer verstärkten Engagements dieser 

Grundstückseigentümer. 
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3.4 Denkmalschutz 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes und unmittelbar an-

grenzend und daher von Relevanz für das bauliche Erschei-

nungsbild des Ortsteilzentrums befinden sich folgende in der 

Denkmalliste des Landes Berlin aufgeführten Baulichkeiten: 

• Ehemaliges „Haus der Offiziere“, Ehrenfelsstraße 2-4. 

Denkmalbereich (Ensemble) mit dem Baudenkmal Eh-

renfelsstraße 2-3 von 1948-49 und dem um 1925 errich-

teten ehemaligen Kommandantengebäude einschließlich 

Freifläche. 

• Wohnanlage, Andernacher Straße 2-5 A. Denkmalbe-

reich (Ensemble) mit der als Gesamtanlage geschützten 

Wohnanlage Andernacher Straße 3-4A von 1928-1930 

und als Baudenkmal geschützten Mietshäusern Ander-

nacher Straße 2-2A und 5-5A, 1929-1930. 

• Mietshäuser, Gundelfinger Straße 42-45. Denkmalbe-

reich (Ensemble) mit den Baudenkmalen Gundelfinger 

Straße 42 und 43 von 1910 bzw. 1904 und den konstitu-

ierenden Bestandteilen Gundelfinger Straße 43A, 44 und 

45 von 1901-1902. 

• Mietvillen mit Vorgärten, Stolzenfelsstraße 1-7, Denk-

malbereich (Ensemble) bestehend aus den Baudenkma-

len Stolzenfelsstraße 1-6 und dem Mietshaus Stolzen-

felsstraße 7, alle Baujahr 1911-12. 

• Mietshaus Stolzenfelsstraße 9, Baudenkmal aus dem 

Jahr 1929. 

• Trabrennbahn Karlshorst, Treskowallee 119-159. Inner-

halb des Untersuchungsgebietes befinden sich als En-

semblebestandteile die Eingangsbauten aus den Jahren 

1911-1912. 

• Gemeindeschule Friedrichsfelde, Gundelfinger Straße 

10-11 und Treskowallee 76, Denkmalbereich (Gesamt-

anlage), erbaut 1899-1907. 

• Wohn- und Geschäftshaus, Dönhoffstraße 2, Baudenk-

mal von 1900. 

• Mietshaus mit Läden, Treskowallee 116, Baudenkmal, 

um 1900. 
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• Mietvilla Wildensteiner Straße 4, Baudenkmal, um 1900. 

• Laboratorium des Vereins deutscher Portland-Zement-

Fabriken, Dönhoffstraße 38, Baudenkmal von 1901. 

• Rennbahnhof Karlshorst, Treskowallee, Baudenkmal, 

1895. 

• S-Bahnhof Karlshorst mit S-Bahnbrücke, Baudenkmal 

1899-1902. 

• Evangelische Kirche zur Frohen Botschaft mit Gemein-

de- und Pfarrhaus, Baudenkmal 1909-1910. 

 

3.5 Eigentumsverhältnisse 

Die Mehrzahl der Grundstücke im Plangebiet befindet sich in 

Privateigentum, wobei die HOWOGE mit insgesamt 14 

Grundstücken der wichtigste private Grundstückseigentümer 

im Gebiet ist. Insbesondere durch das Eigentum der zentra-

len Grundstücke des Theaterareals wird die Wohnungsbau-

gesellschaft zukünftig ein wichtiger Akteur für die Entwick-

lung des Ortsteilzentrums sein. Gleiches gilt für das Land 

Berlin, in dessen Eigentum sich das Grundstück Dönhoff-

straße 41/Treskowallee 112 befindet. Das Land Berlin ist 

darüber hinaus Eigentümer der Parkanlage Treskowallee 

114 und der öffentlichen Straßenverkehrsflächen. 

Für die bauliche Entwicklung im Bereich südöstlich des 

Bahnhofs sind die Treuhand Liegenschaftsgesellschaft und 

die Berliner Verkehrsbetriebe die maßgeblichen Grund-

stückseigentümer. 

Durch die begrenzte Zahl der Grundstückseigentümer im 

zentralen Bereich des Ortsteilzentrums bestehen grundsätz-

lich gute Voraussetzungen für die Entwicklung einer abge-

stimmten und umsetzbaren Handlungsstrategie zur Aufwer-

tung des Zentrums. 

Anmerkung: 

Die Lage der Denkmale im Un-
tersuchungsgebiet kann dem 
Plan „Bestandsaufnahme Baual-
ter“ entnommen werden. 
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3.6 Nutzungen 

3.6.1 Wohnen 

Im Untersuchungsgebiet ist das Wohnen die vorherrschende 

Nutzungsform. In den bahnhofsnahen Blöcken und den Ge-

bäuden entlang der Treskowallee existieren ausschließlich 

Geschosswohnungsbauten, mit zunehmender Entfernung 

zur Treskowallee werden die Strukturen kleinteiliger und die 

freistehende Einfamilienhausbebauung nimmt zu.  

Die bestehende Nutzungsmischung im Untersuchungsgebiet 

wird als erhaltenswert beurteilt, auch wenn entlang der 

Bahntrasse und der Treskowallee und in der unmittelbaren 

Nachbarschaft von Wohnungen und gewerblichen Nutzun-

gen teilweise Immissionsbelastungen bestehen. Durch eine 

lärmabgewandte Orientierung zu den begrünten Blockinnen-

bereichen wird die Lärmbelastung kompensiert. 

Innerhalb des gesamten Untersuchungsgebietes ist nur ein 

geringer Leerstand an Wohnraum zu verzeichnen. 

 

3.6.2 Einzelhandel und Dienstleistungen 

Die einzelhandelswirksame Verkaufsfläche im Ortsteilzent-

rum beläuft sich gemäß des Zentren- und Einzelhandelskon-

zeptes des Bezirks Lichtenberg auf 3.450 m², wobei davon 

2.780 m² der Nahversorgung zuzuordnen sind. 

Der Einzelhandel innerhalb des Untersuchungsgebietes 

konzentriert sich auf das nähere Umfeld des Bahnhofs und 

die Treskowallee. Nördlich des Bahnhofs befindet sich 

überwiegend Einzelhandel mit Filialen verbreiteter Handels-

ketten, kleineren privaten Geschäften, Werkstätten, 

Dienstleitungs- und Handwerksbetrieben. Zur weiteren Ver-

sorgung existieren im nördlichen Bereich ein Supermarkt 

und drei Discounter. Für den bereits langjährig in einem soli-

tären Baukörper bestehenden Supermarkt in der Ehrenfels-

straße wurde 2004 ein Neubau errichtet und in diesem Zuge 

eine städtebauliche Integration des großflächigen Einzel-

handelsbetriebes erreicht. 

In den Wohnblöcken befinden sich häufig Eckgeschäfte in 

den Kreuzungsbereichen, die durch Einzelhandel oder Gast-

ronomie genutzt werden und zur ortstypischen Nutzungs-

struktur von Karlshorst gehören.  
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Im Bereich südlich der Bahntrasse ist eine deutlich geringere 

Dichte des Einzelhandels zu verzeichnen, der Schwerpunkt 

liegt hier im Bereich von Dienstleistungen und Handwerks-

betrieben. Eine Ausnahme stellt der Discountmarkt an der 

Wandlitzstraße dar. Durch die Realisierung des Einzelhan-

delsbetriebes in dem denkmalgeschützten Gebäude des 

ehemaligen Kaiserbahnhofs und der rückwärtigen Orientie-

rung der Stellplätze wurde auch hier eine gute städtebauli-

che Integration des Betriebes erreicht. 

In den Nebenstraßen findet nur vereinzelt Einzelhandel statt, 

den Hauptschwerpunkt bilden hier die größeren Lebensmit-

telmärkte, in deren unmittelbarem Umfeld sich Bäckereien, 

Zeitungsläden und Friseure angesiedelt haben.  

Vor allem mit größerer Entfernung zum Bahnhof ist eine 

starke Ausdünnung an Geschäften zu erkennen, zusätzlich 

nimmt mit der zunehmenden Entfernung der Leerstand in 

den Erdgeschossen zu. Dies betrifft meist den kleinteiligen 

Einzelhandel, der aufgrund des hohen Mietniveaus in Bahn-

hofsnähe in die Randlagen gezogen ist und sich dort nur 

schwer halten kann.  

Neben der zunehmenden Entfernung vom Bahnhof ist der 

Leerstand auf die fehlenden Parkmöglichkeiten in der 

Treskowallee, die eingeschränkte Querungsmöglichkeit der 

stark befahrenen Straße für Fußgänger und das beschränk-

te Angebot zurückzuführen. Die nur einseitige Befahrbarkeit 

der Dönhoffstraße und die dadurch mangelhafte Erreichbar-

keit des öffentlichen Parkplatzes wirken sich ebenfalls nega-

tiv auf die Belebung des Ortsteilzentrums aus. Durch die 

damit verbundene schlechte Kundenfluktuation und die ho-

hen Mietpreise in Bahnhofsnähe ist ein deutlicher Trend zur 

Filialisierung zu erkennen: Geschäfte größerer Ketten (Plus, 

Blume 2000, Connys Container, Rossmann usw.) bestim-

men die Einzelhandelsstruktur im zentralen Bereich. Das 

weitere Erscheinungsbild des Ortsteilzentrums wird durch 

ein Überangebot an Dienstleistungsbetrieben (Friseuren, 

Immobilienmakler, Reisebüros, Fahrschulen und Versiche-

rungen) geprägt. Die Mischung zwischen den Brachengrup-

pen ist für ein funktionierendes Ortsteilzentrum nicht ausge-

wogen genug.  

Die überdurchschnittlich gute Versorgung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln im Bereich des Bahnhofs ist für eine Einzel-
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handelskonzentration zu nutzen. Da die Attraktivität eines 

Zentrumsbereiches wesentlich durch die Dichte und Erreich-

barkeit bestimmt wird, ist ein räumlicher Schwerpunktbereich 

für das Ortsteilzentrum zu definieren. 

Laut StEP Zentren 2020 wird eine Erhöhung der Verkaufs-

fläche für den Gesamtbezirk von ca. 48 % prognostiziert. Die 

Verkaufsfläche betrug im Bezirk Lichtenberg im Jahr 2003 

283.000 m² bei 252.267 EW, die zukünftige Verkaufsflä-

chenzahl beläuft sich auf ca. 420.000 m².  

Bezogen auf das Ortsteilzentrum ergibt sich bei einer Ein-

wohnerzahl von 20.508 Menschen (Stand: 06/2006) eine 

Verkaufsflächenzahl von 0,16 m² pro Einwohner bei 

ca. 3.450 m² Verkaufsfläche. Die laut StEP Zentren 2020 

vorgegebenen Orientierungswert der Verkaufsflächenaus-

stattungen für das Ortsteilzentren liegt in einem Bereich von 

1.500 m² bis 5.000 m² Verkaufsfläche.  

Bei einer Realisierung aller vorhandenen Planungen und 

Entwürfe im Kernbereich und der damit verbundenen Wie-

derherstellung der stadträumlichen Situation entsteht fol-

gendes zusätzliches Verkaufsflächenpotential im unmittelba-

ren Bahnhofsumfeld: 

Verkaufspotential bei Umsetzung vorhandener Bebauun gs-
pläne und -entwürfe 

 
Geplante 

Verkaufsfläche im EG 

Neubau Kulturhaus  

(Entwurf Lührs & Holst) 2.247 m²

Erweiterung Netto-Markt 250 m² 

Platzfassung Duncker-Park 200 m² 

Neubau Treskowallee 107 600 m² 

Neubau Treskowallee 115 1.200 m² 

 4.497 m² 

Quelle: Bezirksamt Lichtenberg 

 

Bei Umsetzung der aufgeführten Planungen ergäbe sich ei-

ne Verkaufsflächenausstattung von 8.000 m² und somit eine 

Überschreitung des Orientierungsrahmens der gesamtstäd-

tischen Stadtentwicklungsplanung. 
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Kaufkraft 

Der Ortsteil Karlshorst besitzt im Lichtenberger Vergleich die 

höchste Kaufkraft bei gleichzeitig jedoch sehr niedriger 

Kaufkraftzentralität. Im Postleitzahlenbereich 10318 bestand 

für das Jahr 2006 ein Verhältnis von 95,8 des Kaufkraftinde-

xes zu einem Wert von 50 der Kaufkraftzentralität. Das be-

deutet, dass nur rund die Hälfte des Kaufkraftpotenzials 

ausgeschöpft wurde. Die Anziehungskraft eines Bezirkes als 

Einkaufsort bemisst sich am Verhältnis der Nachfrage bzw. 

des Kaufkraftindexes zum Umsatz der Umgebung.  

Kaufkraft in Karlshorst 2 

  

Bereich  

PLZ 10318 

Bevölkerungsanzahl 31. Dezember 2006 abs. 20.508 

Anzahl Haushalte 10.308 

Kaufkraft für den Einzelhandel 2006 in Mio. € 98,9 

Kaufkraft für den EH 2006 in € je Einw. 4.903 

Kaufkraft für den EH 2006 - Index (D=100) 95,8 

POS-Umsatz 2006 in € je Einw. 2.334 

POS-Umsatz 2006 - Index (D=100) 47,9 

Zentralitätskennziffer 2006 - Index (D=100) 50 

Quelle: Alle Angaben GfK Marktforschung GmbH 

 

Ursächlich liegt der Kaufkraftabfluss in dem fehlenden, den 

Grundbedarf ergänzenden Angeboten. Sowohl quantitativ 

als auch qualitativ genügt die Angebotssituation nicht der 

Nachfrage. Geringe Möglichkeiten für Kopplungskäufe be-

fördern zudem den Kaufkraftabfluss insbesondere des mit-

tel- und langfristigen Bedarfs in andere Zentren. 

Angesichts der beschriebenen Situation werden im Zentren- 

und Einzelhandelskonzept folgende Empfehlungen für die 

Entwicklung des Einzelhandels im Ortsteilzentrum formuliert: 

• Keine großflächige Einzelhandelsentwicklung (Erhalt der 

städtebaulichen Struktur und des Erhalts des Ortsteilcha-

rakters). Schutz des bestehenden Einzelhandels. 

                                                
2 Die Kaufkraft bezeichnet das verfügbare Einkommen ohne Steuern und Sozial-

abgaben inklusive staatlicher Leistungen und wird pro Kopf und Jahr ausgewiesen.  
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• Ergänzungen der Verkaufsflächen durch qualitative und 

kulturell orientierte Angebote (Bücher, Geschenke, Ein-

richtung, Galerie, Kleidung). 

• Keine Billiganbieter, Abgrenzung von Angebotssortimen-

ten der Einkaufszentren. 

• Verkaufsflächenzuwachs um 1.000 bis 2.500 m² (davon 

500 m² hochwertige Nahversorgung) auf bis zu 5.500 m². 

• Erarbeitung eines tragfähigen Branchenkonzeptes. 

 

3.7 Soziale Infrastruktur  

Schulen 

Im Stadtteil Karlshorst gibt es insgesamt drei Grundschulen, 

eine Europa-(Grund-)Schule und ein Gymnasium. Der Ein-

zugsbereich dieser Schulen ist sehr weiträumig, da das Un-

terrichtsniveau und das angebotene Bildungsspektrum sehr 

hoch sind. Die Zusammenlegung der Immanuel-Kant-

Oberschule und des Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasiums im 

Jahr 2006 am Standort Römerweg kann aufgrund der zu er-

warteten Schülerentwicklung zu einer Standorterweiterung 

führen. 

 

Kitas 

Die Versorgung mit Einrichtungen zur frühkindlichen Erzie-

hung innerhalb des Untersuchungsbereiches ist nicht aus-

reichend. Insgesamt stehen im Stadtteil 10 Kindertagesstät-

ten zur Verfügung, von denen drei kommunal und sieben 

durch freie Träger betrieben werden. Im Jahr 2006 lag der 

Versorgungsgrad für den Bedarf an Kindergartenplätzen bei 

nur 70 %. Der hohe Bedarf an Kindertagesstätten spricht für 

einen niedrigen Altersdurchschnitt innerhalb des Stadtteils. 

 

Jugendfreizeiteinrichtungen 

Im Untersuchungsgebiet leben zurzeit ca. 180 Kinder und 

Jugendliche, der überwiegende Teil im Alter zwischen 15 

und 18 Jahren. 
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Im weiteren Umfeld des Stadtteils befinden sich die Jugend-

freizeiteinrichtungen Rainbow in der Hönower Straße und 

das Unanhängige Jugendzentrum UJZ in der Rheinpfalzal-

lee. Diese zwei Einrichtungen können die Unterversorgung 

mit Jugendfreizeitangeboten innerhalb des Stadtteils nur ge-

ringfügig mindern. Hauptursache sind Raumkapazitäten, die 

durch die Integration eines Jugendzentrums im Theater oder 

Kulturhaus zu beheben sind. 

 

Sporteinrichtungen 

Im gesamten Stadtteil existieren keine öffentlichen Sportein-

richtungen. Schüler und Jugendliche sind auf das Sportan-

gebot der Schulen angewiesen. Für die übrige Bevölkerung 

besteht, mit Ausnahme der Nutzungsmöglichkeiten in öffent-

lichen Parkanlagen, keine Möglichkeit ortsnah Sport zu trei-

ben. Für eine ausgewogene und zentrenstärkende Nut-

zungsmischung wäre eine Ergänzung an Sportangeboten 

vorteilhaft. 

 

Gesundheitswesen 

In Karlshorst besteht eine überdurchschnittlich gute Versor-

gung mit gesundheitlichen Einrichtungen. Besonders die 

Dichte an Fachärzten ist sehr hoch, die Ärztehäuser in der 

Treskowallee 110 und der Ehrenfelsstraße 47 verstärken 

diese Konzentration. 

Des Weiteren gibt es im näheren Umkreis des Untersu-

chungsgebietes Einrichtungen für Behinderte, eine Herberge 

für behinderte Kinder und Jugendliche mit integrierter 

Wohnvorbereitung in der Waldowallee und ein Rehabilitati-

onszentrum in der Grimnitzstraße. 

Die gesundheitsorientierte Infrastruktur des Ortsteilzentrums 

stellt insbesondere vor dem Hintergrund der demographi-

schen Entwicklung ein wesentliches Ausstattungs- und Qua-

litätsmerkmal des Ortsteilzentrums dar, dass es im Interesse 

einer funktionalen Stabilisierung des Zentrums und einer 

bedarfsnahen Versorgung zu stabilisieren und zu entwickeln 

gilt. 
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Kultur 

Den kulturellen Schwerpunkt in Karlshorst stellt das Kultur-

haus an der Dönhoffstraße/Treskowallee dar. Es ist das ein-

zige erhaltene Kulturhaus in ganz Lichtenberg und bildet ei-

nen wichtigen Identifikationspunkt innerhalb des Stadtteils. 

Es beinhaltet eine Musikschule und einige Vereine wie 

Theatergruppen und Chöre, die die Arbeits- und Auffüh-

rungsräume nutzen. Zusätzlich werden in der „Galerie 

Carlshorst“ unterschiedlichste Ausstellungen konzipiert.  

Dem Kulturhaus gegenüber befindet sich das Theater Karls-

horst. Es wurde als Offizierscasino erbaut und bis vor kur-

zem durch einen privatwirtschaftlichen Operettenbetrieb ge-

nutzt. Perspektivisch soll das Theater als zentrale Musik-

schule des Bezirks und privater Theaterspielort dienen. 

Im näheren Umkreis des Untersuchungsgebietes befinden 

sich weitere kulturelle Einrichtungen wie das Deutsch-

Russische Museum in der Rheinsteinstraße oder das Port-

land-Zement-Haus in der Dönhoffstraße. Ein wichtiger kultu-

reller Standort ist auch die Trabrennbahn Karlshorst, die ei-

nen der Hauptidentifikationspunkte für den Stadtteil darstellt. 

Die kulturellen Einrichtungen sind oftmals in einem sanie-

rungsbedürftigen Zustand und benötigen zur Stärkung des 

Ortsteilzentrums eine Neubelebung. Aktuell wird mit der Sa-

nierung und dem Umbau des Theaters Karlshorst durch die 

HOWOGE damit begonnen. 

 

3.8 Verkehr  

Individualverkehr 

Die Anbindung des Ortsteils Karlshorst an das übergeordne-

te Straßennetz erfolgt ausschließlich über die Treskowallee, 

die das Untersuchungsgebiet in Nord-Süd-Richtung durch-

quert. Verkehrszählungen der Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung aus dem Jahr 2004 zeigen eine Verkehrsbelas-

tung von 39.000 Kfz/d (DTV) südlich des Bahnhofs Karls-

horst und 35.600 Kfz/d nördlich der Bahnunterführung. Für 

das Jahr 2015 wird eine Zunahme auf 42.500 Kfz/d prognos-

tiziert. 

Bedingt durch den Kfz- und Straßenbahnverkehr beträgt die 

Lärmbelastung an der Treskowallee tags zwischen 6:00 und 
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22:00 Uhr 70-75 dB(A) und nachts zwischen 22:00 Uhr und 

6:00 Uhr 65-70 dB(A). 

Die ansonsten vier Fahrstreifen aufweisende Treskowallee 

wird bislang auf zwei Fahrstreifen im Bereich der Bahnunter-

führung Karlshorst eingeengt. Die Erneuerung der Bücke 

und in diesem Zuge eine Erweiterung der Treskowallee auf 

vier Fahrstreifen soll in den nächsten Jahren erfolgen. 

Bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung entfaltet die 

Treskowallee eine stark trennenden Wirkung für den Ortsteil 

Karlshorst und eine stellt eine erhebliche Einschränkung für 

die Aufenthaltsqualität und die Entwicklungsmöglichkeiten  

des Ortsteilzentrums dar. Da der Straße in der Verkehrsent-

wicklungsplanung auch künftig die Funktion einer überge-

ordneten Straßenverbindung (Stufe II des Straßennetzes) 

zugewiesen wird, ist die hohe Belastung als Planungsprä-

misse für das städtebauliche Konzept zu berücksichtigen. 

Eine Entlastung der Treskowallee vom überörtlichen Verkehr 

kann erreicht werden durch: 

• den Bau der Tangentialverbindung Ost, die Gegenstand 

der Flächennutzungsplanung, jedoch nicht der Ver-

kehrsentwicklungsplanung für das Jahr 2015 ist. Eine 

mittelfristige Realisierung der Straßenverbindung ist da-

her unwahrscheinlich. 

• die Wiederherstellung der Blockdammwegbrücke. Bei 

einer Verkehrsführung über den Blockdammweg und die 

Sangeallee wurde für das Jahr 2015 eine Reduzierung 

des Verkehrsaufkommens der Treskowallee im Bereich 

des Ortsteilzentrums auf bis zu 34.000 Kfz/d prognosti-

ziert. Aufgrund fehlender Mittel ist mit einer Realisierung 

jedoch langfristig nicht zu rechnen. 

Der inneren Erschließung des Ortsteiles dienen die Rhein-

steinstraße, die Ehrenfelsstraße, die Stolzenfelsstraße, die 

Dönhoffstraße, die Wandlitzstraße und die Dorotheastraße. 

Die weiteren Straßen im Untersuchungsgebiet erfüllen vor-

rangig Erschließungsfunktionen für die Anlieger. Die Ein-

mündung von vier Erschließungsstraßen in die Treskowallee 

im nördlichen Teil des Ortsteilzentrums führt zu einer weite-

ren Verschärfung der Verkehrsproblematik und zu qualitati-

ven Beeinträchtigungen. 
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Ruhender Verkehr 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes gibt es derzeit zwei 

objektbezogene Parkplätze, einen freien Parkplatz sowie die 

Park&Ride-Stellplätze in der Stolzenfelsstraße. Des Weite-

ren ist das straßenbegleitende Parken in den Nebenstraßen 

möglich. Es besteht keine Parkraumbewirtschaftung. 

 

Stellplätze auf ausgewiesenen Parkplätzen  

Netto Markt   

Pkw normal (104) Nutzungseinschränkung durch Müll-

stellplatz  90 

Behindertenstellplätze 2 

Parkplatz Dönhoffstraße 3     

neben der Apotheke 22 

Parkplatz Kaisers Supermarkt   

Pkw normal 67 

Behindertenstellplätze 1 

P+R Stellplätze in der Stolzenfelsstraße   

Pkw normal 76 

Behindertenstellplätze 2 

 260 

zzgl. der straßenbegleitenden Parkplätze 340  

Quelle: BSM mbH, eigene Ermittlung 

 

Die Anzahl der momentan vorhandenen Stellplätze auf den 

Parkplätzen ist im Zusammenhang mit dem bestehenden 

Angebot an Verkaufsstätten insgesamt als ausreichend zu 

bezeichnen. Ausgehend von einem Richtwert von ca. 40 m² 

Verkaufsfläche pro Stellplatz läge der Bedarf ausgehend von 

einer momentan vorhandenen Verkaufsfläche von 3.450 m² 

bei 86 Stellplätzen. Bei Realisierung des neuen Kulturhau-

ses erweitert sich das Stellplatzangebot um 80 Stellplätze 

(incl. 4 Behindertenstellplätze). Durch die geplanten bauli-

chen Ergänzungen auf Verkaufsflächen von ca. 5.500 m² 

erhöht sich der Stellplatzbedarf auf ca. 138 Plätze, der durch 

den vorhandenen Stellplatzbestand von ca. 340 Plätzen ab-

gedeckt werden kann.  

Dennoch besteht ein funktionales Stellplatzdefizit entlang 

der Treskowallee. Die Einzelhändler in der Treskowallee 

nördlich des Bahnhofs haben aufgrund der mangelnden Er-
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reichbarkeit mit Leerstand zu kämpfen. Die zwei großen 

Parkplätze der Supermärkte werden entsprechend ihrer 

Funktion nur zum Kurzzeitparken genutzt und tragen daher 

nur bedingt zur Erschließung des Gebietes bei. Die Erreich-

barkeit des öffentlichen Parkplatzes in der Dönhoffstraße ist 

durch die Führung als Einbahnstraße stark eingeschränkt. 

Eine Realisierung von Kurzzeit-Stellplätzen in der Tresko-

wallee ist für den Erhalt des Einzelhandels anzustreben.  

 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Erschließung des Ortsteilzentrums durch den Öffentli-

chen Personennahverkehr (ÖPNV) ist überdurchschnittlich 

gut. Der Bahnhof Karlshorst ist Haltepunkt der S-Bahnlinie 

S3 und der Regionalbahnlinien RE7 und RB14. Nach Ab-

schluss der Umbaumaßnahmen am Bahnhof Ostkreuz wird 

der Haltepunkt für den Regionalverkehr aufgegeben. 

In der Treskowallee verkehren die Tramlinien M17, 27 und 

37 mit den Haltestellen S-Bahnhof Karlshorst, S-Bahnhof 

Karlshorst/Wandlitzstraße im Ortsteilzentrum und der südlich 

und nördlich angrenzenden Haltestellen Treskowal-

lee/Ehrlichstraße bzw. Marksburgstraße. Die Buslinie 396 

erschließt das Ortsteilzentrum mit den Haltestellen Waldo-

wallee, S-Bahnhof Karlshorst /Reinsteinstraße, S-Bahnhof 

Karlshorst und Hentigstraße. 

Die zwei am S-Bahnhof vorhandenen Haltestellen sollen mit 

dem Umbau der Treskowallee zu einer Haltestelle zusam-

mengefasst werden. 

 

Radfahrer 

Radwege sind entlang der Treskowallee nur südlich des 

Bahnhofs vorhanden. Nördlich davon ist die Befahrung der 

Treskowallee im Straßenbereich durch das hohe Aufkom-

men an LKWs und Pkws für Radfahrer problematisch. Die 

Radfahrer weichen aufgrund dieser Gegebenheit häufig auf 

den Gehweg aus. Das Nadelöhr der Bahnhofsbrücke ist 

durch die Fahrbahnverengung besonders gefährlich.  

Über das Gelände der Trabrennbahn besteht ein Anschluss 

zum Naherholungsgebiet Wuhlheide, die Bestandteil des eu-

ropäischen Radweg R1 (St. Petersburg – Calais) ist. 
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Fußgänger 

Durch die dichte Versorgung an öffentlichen Verkehrsmitteln 

besteht vor allem im Bereich des Bahnhofs ein erhöhtes 

Fußgängeraufkommen. Um sowohl das Umsteigen als auch 

die Erschließung und den Aufenthalt im Gebiet zu ermögli-

chen, spielt die Gestaltung des öffentlichen Raums eine 

wichtige Rolle.  

 

Straßenräume 

Die Straßen im Untersuchungsgebiet sind entsprechend ih-

rer verkehrlichen Bedeutung gestaltet. Die Treskowallee und 

die vom ÖPNV genutzten Straßen sind durchgehend asphal-

tiert. Die kleineren Erschließungsstraßen der Wohnbereiche 

sind zum größten Teil mit Kopfsteinpflaster im Fahrbahnbe-

reich und mit Kleinsteinpflaster und Gehwegplatten im Geh-

wegbereich ausgebildet und unterstreichen die städtebauli-

che Eigenart des Stadtteils. Partiell wurden Gehwegbereiche 

mit nicht ortstypischen Gehwegplatten aus Betonstein aus-

gebessert.  

Die Aufenthalts- und Gestaltqualität der Straßenräume ist 

durch den fließenden und ruhenden Verkehr nutzungsbe-

dingt erheblich beeinträchtigt. Vor allem im Bahnhofsumfeld 

fehlen strukturierende Elemente wie Gehwegvorstreckungen 

und gliedernde, einheitliche Pflastergestaltungen. Die Nut-

zung des öffentlichen Raums ist für Fußgänger im Bereich 

der Bahnunterführung durch straßenbegleitende Geländer 

und Fahrradständer zusätzlich eingeschränkt.  

Die Straßenbegrünung ist eines der Gestaltungselemente. 

Die Nebenstraßen weisen einen relativ durchgehenden 

Baumbestand mit Alleecharakter auf, die Treskowallee hin-

gegen ist nur abschnittweise bepflanzt und besitzt eine sehr 

lückenhafte Baumbepflanzung. Durch den großen Straßen-

querschnitt der Treskowallee und die Nutzung des Mit-

telstreifens durch die Straßenbahn sind raumbildende Grün-

gestaltungen nur fragmentarisch vorhanden.  

 

 

Straßenquerschnitt  

Gundelfinger Straße 

Quelle: BSM mbH 
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Straßenquerschnitt Treskowallee 

Quelle: BSM mbH, eigene Darstellung. 
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Plandarstellung: Bestandsaufnahme Verkehrssituation  (2006) 
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3.9 Grünstruktur, Freiflächen 

Karlshorst ist ein innenstadtnaher und grüner Stadtteil, der 

von unterschiedlichen Grünraumstrukturen gekennzeichnet 

ist. Ausläufer des so genannten „Grünkeils“ der sich von der 

Wuhlheide über den Rheinsteinpark, das Trabrennbahnge-

lände, verschiedene Kleingartenanlagen bis hin zum Trep-

tower Park erstreckt, tangieren das Ortsteilzentrum. Die 

Versorgung mit Naherholungsgebieten ist in Karlshorst infol-

gedessen überdurchschnittlich gut.  

Der Rheinsteinpark und das Gelände der Trabrennbahn 

grenzen unmittelbar an das Untersuchungsgebiet an, wel-

ches selbst nur wenige öffentliche Grünflächen besitzt. Flä-

chen wie die Freifläche an der Rheinstein- und der Ingelhei-

mer Straße sowie die Freifläche Treskowallee/Ecke Wand-

litzstraße sind als kleine Quartierparks und -plätze zu klassi-

fizieren und weisen überwiegend Gestaltungsmängel und 

eine geringe Aufenthaltsqualität auf. Das Angebot an Spiel-

plätzen konzentriert auf die Freifläche an der Ingelheimer 

Straße (defekte Spielelemente) und dem Spielplatz am Kai-

ser’s Supermarkt. Die Realisierung der in der Bereichsent-

wicklungsplanung vorgesehenen Spielplätze in der Gundel-

finger Straße 8A/9 und der Rheinsteinstraße 4 wurde durch 

Neubebauungen verhindert.  

Aus der geringen Akzeptanz und Nutzung der Freiflächen 

lässt sich ein dringender Bedarf an Umgestaltung und Auf-

wertung der öffentlichen Freiflächen ableiten. Das größte 

Potential an zentralen, eher städtisch geprägten Freiräumen 

bieten der Duncker-Park an der Wandlitzstraße/Ecke 

Treskowallee, der Bereich zwischen Bahnhofsausgang und 

Theaterareal und die Fläche vor dem Eingangsbauwerk der 

Trabrennbahn. 
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Plandarstellung: Bestandsaufnahme Grün- und Freirau mstruk-

turen (2006) 
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4 Planerische Rahmenbedingungen 

4.1 Flächenutzungsplanung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 8. Januar 2004 (ABl. S. 95), zu-

letzt geändert am 25. September 2008 (ABl. S. 2330) stellt  

das Untersuchungsgebiet als Wohnbaufläche W 2 mit einer 

GFZ bis zu 1,5 dar. 

Das Umfeld des Bahnhofs Karlshorst ist als gemischte Bau-

fläche M 2 ausgewiesen, ergänzt um eine Signatur zur Ein-

zelhandelskonzentration an der Treskowallee zwischen Eh-

renfelsstraße und Wandlitzstraße. 

Der Treskowallee ist die Funktion einer übergeordneten 

Hauptverkehrsstraße zugewiesen. 

 

4.2 Stadtentwicklungsplanung 

Der Stadtentwicklungsplan Zentren 2020 weist dem Umfeld 

des Bahnhofs Karlshorst die Funktion eines Ortsteilzentrums 

(„Treskowallee“) zu.  

 

Stadtentwicklungsplan Zentren 2020 

Kriterium Anforderungen 

Ortsteilzentrum nach 

StEP Zentren 2020 

Situation im Ortsteil-

zentrum Karlshorst 

Bewertung 

Öffentliche Einrichtun-

gen 

Grundschule 

Hauptschule 

Kindergarten 

nicht vorhanden 

nicht vorhanden  

1 Kindertagestätte 

unterdurchschnittlich 

unterdurchschnittlich 

angemessen 

Kulturelles Angebot Kaum vorhanden Kulturhaus 

Theater (leerstehend) 

überdurchschnittlich 

Dienstleistungsange-

bot 

Post 

2 Banken 

Ärzte 

vorhanden 

vorhanden 

Ärztehaus, div. Praxen 

angemessen 

angemessen 

überdurchschnittlich 

Freizeit- und Gastro-

nomieangebot 

Restaurant / Stadtteil-

kneipe / Eisdiele 

vorhanden angemessen 

 

Branchenmix Einzel-

handel 

 

Überwiegend Nahver-

sorgung, Anteil Nah-

rungs- und Genussmittel 

30 -60%, Anteil Beklei-

dung <30%  

Nahrungs- und Ge-

nussmittel > 50% 

Bekleidung <5% 

angemessen 

 

unterdurchschnittlich 

Flächennutzungsplan (Ausschnitt) 

Quelle: FNP Berlin, Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung 
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Einzelhandelsver-

triebsformen 

Verbrauchermärkte 

Supermärkte 

Discounter 

Kleinteiliger Facheinzel-

handel 

1 

- 

2 

nur vereinzelt vorhanden 

und weit gestreut 

angemessen 

unterdurchschnittlich 

Angemessen 

unterdurchschnittlich 

Straßennetz z.T. abseits wichtiger 

Hauptverkehrsachsen 

Lage unmittelbar an ei-

ner Hauptverkehrsachse 

überdurchschnittlich 

Öffentliche Verkehrs-

mittel 

Mehrere Bus- und Stra-

ßenbahnverbindungen, 

evtl. Schnellbahnhalte-

stelle 

Bus-, Straßenbahn-, S-

Bahn- und Regional-

bahnverbindung 

überdurchschnittlich 

Flächenausstattung 5.000 – 10.000 m² Ver-

kaufsfläche 

Zielkorridor Treskowal-

lee 2020: 

1.500 - 5.000 m² 

Bestand 2007 im Be-

reich Treskowallee: 

~ 1.500m² 

unterdurchschnittlich 

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

 

Der Bereich um den Bahnhof Karlshorst erfüllt anhand der 

genannten Kriterien heute schon die funktionalen Anforde-

rungen an ein Ortsteilzentrum. Mit dem überdurchschnittli-

chen Angebot an kulturellen Einrichtungen und gesundheitli-

cher Versorgung, der überdurchschnittlich guten Erschlie-

ßungsqualität und den Potentialen an vorhandenen Ver-

kaufsflächen besitzt das Untersuchungsgebiet die Vorraus-

setzungen für eine nachhaltige Zentrenentwicklung. Der 

Branchenmix entspricht allerdings nicht den Empfehlungen 

für Ortsteilzentren, insbesondere die Bekleidungsbranche ist 

nur sehr schwach vertreten. Der größte Teil der vorhande-

nen Verkaufsflächen wird durch den Lebensmitteleinzelhan-

del und Dienstleistungsunternehmen genutzt. Das Freizeit- 

und Gastronomieangebot im Untersuchungsbereich ent-

spricht den Anforderungen an ein Ortsteilzentrum.  

Die Stadtentwicklungsplanung sieht für das als stabil einge-

schätzte Ortsteilzentrum folgenden Handlungsbedarf mit 

mittlerer Dringlichkeit vor: 

• Qualifizierung durch eine Verbesserung der Angebots-

qualität im Einzelhandel, 

• Stabilisierung der Nahversorgungsfunktion, 

• Weiterentwicklung und Ergänzung der vorhandenen 

Strukturen im Handels- und Freizeitbereich sowie 
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• Gestaltung des Zentrumsbereichs im Bahnhofsumfeld. 

 

4.3 Bereichsentwicklungsplanung 

Die Bereichsentwicklungsplanung für Alt-Lichtenberg stellt 

weite Teile des Untersuchungsgebietes als Wohnbaufläche 

W 2 mit einer GFZ bis 1,5 dar. Eine geringere bauliche Dich-

te mit einer GFZ von höchstens 0,8 ist nur der Wohnbauflä-

che südlich der Lahnsteiner Straße zugewiesen worden. Der 

bestehenden Nutzungsmischung und der Zentralität der La-

ge entsprechend sind die Grundstücke im unmittelbaren 

Umfeld des Bahnhofs Karlshorst als Kerngebiet (Treskowal-

lee 107, 109, 111, 112; Ehrenfelsstraße 1-4; Dönhoffstraße 

41-42) oder als Mischgebiet (Dönhoffstraße 40, Wandlitz-

straße 6 und 8, Treskowallee 115, 119, 121, 123, 125) aus-

gewiesen. Unterstützt wird diese Funktionszuweisung durch 

eine gegenüber dem Flächennutzungsplan weiter gefasste 

Darstellung einer Einzelhandelskonzentration beiderseits der 

Treskowallee zwischen Dorotheastraße/Godesberger Straße 

und Wandlitzstraße. 

Bezüglich der Grünflächen folgt die Bereichsentwicklungs-

planung der Bestandssituation und stellt den Grünstreifen 

zwischen Stolzenfelsstraße und Bahntrasse sowie die Park-

fläche Treskowallee 114 als solche dar. Die Grundstücke 

Gundelfinger Straße 8A und Rheinsteinstraße 4 und die 

Verkehrsinseln zwischen Ehrenfels- und Ingelheimer Straße 

sowie zwischen Drachenfels- und Weserstraße sollen als 

Spielplatzflächen gesichert werden. 

Das Kulturhaus und das Theater sollen als Kulturstandorte 

erhalten werden. 

Die Darstellung des Straßennetzes folgt dem Bestand; auch 

die bestehende Fuß- und Radwegeverbindung durch die 

Theatergasse und weiter bis zur Rheinsteinstraße findet in 

der Bereichsentwicklungsplanung ihre Berücksichtigung. Als 

Haltestellen des ÖPNV sind der S- und Regionalbahnhof 

Karlshorst sowie zwei Straßenbahnhaltestellen nördlich und 

südlich der Bahntrasse dargestellt. 

Standorte der sozialen Infrastruktur befinden sich im unmit-

telbaren Umfeld, mit Ausnahme der Kindertagestätte in der 

Bereichsentwicklungsplanung Lich-

tenberg (Ausschnitt) 

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung 
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Wildensteiner Straße, nicht jedoch im Untersuchungsgebiet 

selbst. 

 

4.4 Bebauungsplanung 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Unter-

suchungsgebiet ist weitgehend auf Grundlage von § 34 

BauGB zu beurteilen. Insgesamt wurden bisher sechs Be-

bauungsplanverfahren eingeleitet von denen bisher zwei 

Verfahren abgeschlossen wurden. Es handelt sich um den 

Bebauungsplan XVII-39, der den Neubau eines Verbrau-

chermarktes in der Rheinsteinstraße planungsrechtlich si-

chert und den Bebauungsplan 11-14a für das Wohnungs-

bauvorhaben „Carlsgarten“ südlich der Bahntrasse. Dieser 

Bebauungsplan ist innerhalb des Untersuchungsgebietes für 

das Ortsteilzentrum Karlshorst nur für das Grundstück 

Treskowallee 115 von Relevanz.  

 

 

 

Übersicht der gebietsrelevanten  

Bebauungspläne 

Quelle: BSM mbH, eigene Darstellung 

LEGENDE: 

         festgesetzte Bebauungspläne 

         im Verfahren befindliche B-Pläne  
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Darstellung der gebietsrelevanten Bebauungspläne 

B-Plan Geltungsbereich Arbeitstitel, Ziel Verfahren sstand 

XVII-37 Grundstücke Dönhoffstraße 40-42 und 
Treskowallee 112 

Kulturhaus Karlshorst;  
Kerngebiet; 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
des jetzigen Kulturhausareals 

Frühzeitige Bürgerbeteiligung: 
15. Juni bis 14. Juli 2000 

XVII-38 Grundstücke Ehrenfelsstraße 5, Stol-
zenfelsstraße 1, Stolzenfelsstraße und 
Treskowallee 

Theater Karlshorst; Kerngebiet, allge-
meines Wohngebiet, öffentliche Ver-
kehrsfläche; 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
des gesamten Baublocks incl. der Si-
cherung des denkmalgeschützten The-
aters und Theaterareals 

Frühzeitige Bürgerbeteiligung: 
15. Juni bis 14. Juli 2000 

XVII-39 Gelände zwischen Rheinsteinstraße, 
Drachenfelsstraße, Ehrenfelsstraße 
und Treskowallee 

Zentrum Karlshorst;  
Kerngebiet, allgemeines Wohngebiet, 
öffentliche Grünfläche; 
Sicherung eines Neubaus für den 
Verbrauchermarkt in der Rheinstein-
straße, Entwicklung und Sicherung ei-
ner öffentlichen Blockdurchwegung 

Aufstellungsbeschluss: 
06. Mai 2003 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung: 
02. Juni bis 04. Juli 2003 
Öffentliche Auslegung: 
24. Mai bis 25. Juni 2004 
Festsetzung Bezirk: 
15. November 2005 
Gesetz- und Verordnungsblatt: 
Nr.41, S.730 vom 02. Dezember 
2005 

XVII-40 Waldowallee 105/107, Köpenicker Al-
lee 108/118, tlw. Rheinsteinstraße 70 
sowie Abschnitte der Waldowallee und 
der Köpenicker Allee 

Rheinsteinpark; 
allgemeines Wohngebiet, öffentliche 
Grünfläche 

Aufstellungsbeschluss: 
18. Juli 2006 

11-14a Gelände zwischen der Eisenbahn, der 
Bezirksgrenze, der nordöstlichen 
Grenze des Geläufes der Trabrenn-
bahn, der Verlängerung der westlichen 
Grenze Treskowallee 117A/117B so-
wie ihrer Verlängerung bis zur Tresko-
wallee und der Treskowallee 

Wohnpark Karlshorst; 
allgemeines Wohngebiet, Kerngebiet, 
öffentliche Grünfläche 

Aufstellungsbeschluss: 
04. November 2003 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung: 
20. November 2002 bis 20. De-
zember 2002 
Öffentliche Auslegung: 
24. November 2003 bis 30. De-
zember 2003 
Festsetzung Bezirk: 
03. November 2004 
Gesetz- und Verordnungsblatt: 
Nr.49, S.507 vom 22. Dezember 
2004 
 

11-14b Gelände zwischen der südlichen 
Grenze Treskowallee 115, der Verlän-
gerung der westlichen Grenze des 
Grundstücks Treskowallee 117a/117b, 
der nordöstlichen Grenze des Geläu-
fes der Trabrennbahn, der Bezirks-
grenze und der Treskowallee 

Trabrennbahn Karlshorst; 
Mischgebiet, Grünflächen; 
städtebauliche Aufwertung und mit dem 
Denkmalschutz verträgliche Erweite-
rung des Eingangsgebäudes 

Aufstellungsbeschluss: 
15. Oktober 2002 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung: 
09. August bis 10. September 2004 
Öffentliche Auslegung: 
08. Oktober bis 08. November 2007 

Quelle: BSM mbH
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4.5 Städtebauliche Projekte 

Für einen Teil der für das Ortsteilzentrum relevanten Flä-

chen wurden in der Vergangenheit bereits Entwürfe erstellt, 

deren Gestaltungsanforderungen bei der Erstellung des 

Konzeptes für das Ortsteilzentrum berücksichtigt werden 

müssen. 

 

Umgestaltung der Treskowallee und Neuplanung der 

Bahnhofsbrücke 

Seit der Gründung der Wohnsiedlung 1895 wurde die Ver-

kehrsanbindung fortschreitend modernisiert, ohne dabei die 

ursprünglichen Straßenquerschnitte anzupassen. Die Prob-

lematik des hohen Verkehrsaufkommens in der Treskowal-

lee und die Staugefahr durch die Einengung im Bereich der 

Bahnhofsbrücke wurden in den letzten Jahren mehrfach un-

tersucht, ebenso die Auswirkungen der Verkehrssituation 

auf die Anwohner in Bezug auf Lärmentwicklung und Si-

cherheit für Radfahrer und Fußgänger.  

Bereits 2004 veranlasste die Bahn umfangreiche Studien zur 

Erweiterung und zum Umbau der Bahnhofsbrücke und den 

Ausbau der Eisenbahnstrecke. 

 

Überlagerung Verkehrsführung Treskowallee alt und n eu 

 

Quelle: Büro Wosnitza & Knappe 
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Die Neuplanung der Treskowallee versucht die vorhandenen 

verkehrsräumlichen Probleme in Einklang zu bringen. Deut-

lich gekennzeichnete und zusätzliche Querungsbereiche 

sowie Ampelanlagen sollen die Sicherheit für Fußgänger 

maßgeblich erhöhen. Durch die Verbreiterung der Straße im 

Bereich der Bahnhofsbrücke und die Integration von sugges-

tiven Fahrradstreifen im Fahrbahnbereich, wenn aufgrund 

des Straßenprofils keine separate Radwegeführung möglich 

ist, wird eine deutlich höhere Verkehrssicherheit für Radfah-

rer erreicht. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Verkehrsfüh-

rung für Pkw in den Kreuzungsbereichen teilweise geändert. 

Durch die beidseitige Befahrbarkeit der Dönhoffstraße wird 

eine bessere Erschließung des Ortsteilzentrums durch PKW 

ermöglicht. 

 

Treskowallee 114, Duncker-Park, Netto-Erweiterung 

Wandlitzstraße 8,10 

Der denkmalgeschützte Rennbahnhof wird derzeit durch ei-

nen Discounter genutzt. Der Inhaber strebt eine Erweiterung 

der Verkaufsfläche durch einen Anbau im rückwärtigen Be-

reich an.  

 

Treskowallee 115, ehemaliger Kino-Standort 

Für das Grundstück des ehemaligen Kinostandortes wurden 

bereits mehrere Entwürfe3 im Auftrag der TLG entwickelt. Al-

le Entwürfe sehen ein Einkaufszentrum auf dieser Fläche 

vor. 

 

Treskowallee 112, Kulturhaus 

Für das Kulturhaus ist ein Neubau geplant. Der Entwurf4 

sieht für das neu geplante Gebäude zentrenrelevante Ein-

zelhandels-, Dienstleistungs- und kulturelle Nutzungen vor. 

 

                                                
3 Arno Bonanni Architekten, 2000 und Ligne Architektur, 2003 
4 Lührs & Holst City Projekte in Zusammenarbeit mit Architekturbüro Frank Stüven, 
2006 

Neuplanung Treskowallee, hier mit 

3. Spur für Linksabbieger in die 

Rheinsteinstraße und suggesti-

vem Radfahrbereich bzw. separa-

tem Radweg 

Quelle: BSM mbH, eigene Darstellung 
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Treskowallee 119, denkmalgeschütztes Eingangsbau-

werk Trabrennbahn 

Für den Bereich des Eingangsgebäudes der Trabrennbahn 

wird derzeit ein Bebauungsplan (11-14b) erarbeitet. Im Zu-

sammenhang mit der Planung für das Grundstück Tresko-

wallee 115 wird über eine nicht störende Nutzungsergän-

zung des historischen Bauwerks diskutiert, die es sowohl in 

seiner baulichen Funktion als auch in seiner Nutzung stärkt. 
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4.6 Stärken- und Schwächenanalyse 

Städtebauliche Struktur/Wohnen und Wohnumfeld 

Merkmal Stärken Schwächen 

Lage/Erreichbar-

keit 

 

• hohe Lagegunst infolge der Zent-

rumsnähe 

• gute Erreichbarkeit von Arbeits-, 

Einkaufs- und Kultureinrichtungen 

durch ein gut ausgebautes ÖPNV- 

Netz  

 

Stadtstruktur • historisch gewachsene und erhalte-

ne Stadtstruktur 

 

Erscheinungs-

bild der Gebäude 

• überwiegend offene Blockrandbe-

bebauung 

• Steigerung der Wohnqualität durch 

die Modernisierung von Wohnge-

bäuden sowie wohnwertsteigernden 

Fassaden- und Hofgestaltungen 

• hoher Sanierungsstand 

 

• Gebäude mit augenfälligem Instand-

setzungs- und Modernisierungsbedarf 

im zentralen Bereich 

• derzeit ungenutzte Gebäude (Kino 

und Theater) im zentralen Bereich  

• leerstehende Gewerbeflächen ent-

lang der Treskowallee mit dem ent-

sprechender Minderung der Flanier- 

und Aufenthaltsqualität der Einkaufs-

straße 

Aufenthaltsquali-

tät des öffentli-

chen Raumes 

 

• Nähe zu übergeordneten Grünräu-

men 

• Grünflächen in rückwärtigen bzw. 

Blockinnenbereichen, überwiegend 

zur privaten Nutzung 

 

• Unterversorgung mit öffentlichem 

Grünflächen mit Aufenthaltsqualität 

und Spielplätzen  

• Schwächung der Homogenität des 

Ortsbildes durch nicht vorhandene 

Vorgartenbereiche  

Brachflächen 

 

 • Erscheinungsbild einer fragmentari-

schen städtebaulichen Situation 

durch Brachflächen in exponierter 

Lage (Treskowallee 107/115)  

 

Bevölkerung 

Merkmal Stärken Schwächen 

Bevölkerungs-

aufbau  

• überdurchschnittlicher Anteil von 

Haushalten im erwerbsfähigen Alter 

• Zuzug von Familien 

• Verdrängung von einkommensschwa-

chen Haushalten 

Haushaltsein-

kommen  

• überdurchschnittliche Haushaltsein-

kommen 
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Verkehr 

Merkmal Stärken Schwächen 

Straßenverkehr • gute Gestaltungsqualität  

• Parkmöglichkeiten im Straßenraum in 

den Nebenstraßen 

 

• hohes Verkehrsaufkommen und 

schwer überwindbarer Straßen-

querschnitt der Treskowallee sowie 

Grenzwertüberschreitung der 

Lärmbelastung durch den Durch-

gangsverkehr  

• Staugefahr im Bereich der Bahn-

hofsbrücke 

• Mangel an Radwegen 

• Mangel an Parkmöglichkeiten an 

der Treskowallee  

Schienenver-

kehr 

• S- Bahn und Regionalbahnanschluss 

am Bahnhof Karlshorst sowie Umstei-

gemöglichkeit in Straßenbahn und Bus 

• Gebietsteilung durch den Bahnkör-

per 

• Verstärkung der trennenden Wir-

kung durch Fahrbahnverengung im 

Bereich der Brücke 

 

 

Nutzungen - Einzelhandel 

Merkmal Stärken Schwächen 

Struktur • Bestand an kleinteiliger Einzelhandels-

struktur 

• Streuung der Einzelhandelsberei-

che 

Stellung im 

Zentrensystem 

des Gesamtber-

liner Einzelhan-

dels 

• Ausreichend Versorgung mit Waren 

des täglichen Bedarfes  

• existentielle Bedrohung des klein- 

und mittelständischen Einzelhan-

dels infolge der Konkurrenz groß-

flächiger Einkaufszentren 

• Leerstand von Gewerbeflächen in 

der Treskowallee 

 

Mietniveau der 

Gewerbe- und 

Handelsflächen 

 • hohe Gewerbemieten (im Bahn-

hofsumfeld) trotz rückläufiger 

Nachfrage 

 

Nutzungen - Kultur 

Merkmal Stärken Schwächen 

Angebotsstruk-

tur 

• Vorhandensein von mehreren Gebäu-

den für kulturelle Veranstaltungen 

• ungenutzte Standorte 

sanierungsbedürftiger Zustand der 

Gebäude 
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5 Entwicklungsziele und Leitbild 

5.1 Entwicklungsziele 

Karlshorst ist bereits heute ein eigenständiges und lebendi-

ges Stadtquartier. Durch Identifizierung der Stärken und 

Schwächen ist deutlich geworden, dass die Schwächen vor-

rangig im zentralen Bereich liegen, dessen Funktionalität je-

doch Basis für den gesamten Ortsteil ist. Dem Ortsteilzent-

rum kommt somit eine besondere Rolle als Wohn-  und Le-

bensort  zu, die durch die Umsetzung diverser Maßnahmen 

zu festigen ist. 

 

Stärkung des Ortsteilzentrums als Wohnort  

Erhalt der vorhandenen Strukturen  

Die vorhandenen Gebäudestrukturen, der Sanierungsstand 

und der Belegungsgrad verdeutlichen die Akzeptanz von 

Karlshorst in der Öffentlichkeit. Neubebauungen müssen 

sich deshalb in das historische Ortsbild einpassen und die 

Identität des Ortsteilzentrums stärken bzw. ergänzen. 

 

Attraktivierung des öffentlichen Raums 

Das Gebiet ist von zwei unterschiedlichen Grünstrukturen 

geprägt. Zum einen dominieren qualitätvolle private Gärten, 

Vorgärten und Innenhöfe das Erscheinungsbild, andererseits 

gehen die Potentiale der vorhandenen öffentlichen Grünflä-

chen und Platzanlagen aufgrund von Gestaltungs- und Qua-

litätsmängeln unter. Hierzu gehören der Rheinsteinpark, 

Grünfläche Ingelheimer Straße, der Marktplatz, der Bahn-

hofsvorplatz, der Duncker-Platz und der Eingangsbereich 

Trabrennbahn sowie das Areal der Rennbahn. Diese sind so 

umzugestalten, dass sie eine Aufenthaltsqualität besitzen 

und eigenständige Freiräume im zusammenhängenden Sys-

tem der öffentlichen Räume darstellen. Dies ist eine Haupt-

aufgabe im Bereich Grün- und wohnumfeldgestaltende 

Maßnahmen. 
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Städtebauliche Integration der Verkehrsachsen  

Das Quartier verfügt über eine sehr gute Anbindung, die 

über die beiden zentralen Verkehrselemente – die Tresko-

wallee und die Bahnanlage mit dem Bahnhof Karlshorst – 

realisiert wird. Hauptaufgabe des Konzeptes ist es, diese 

Elemente so einzubinden, das sie ihre Funktion beibehalten, 

jedoch zur Vernetzung des Nord- und Südraumes beitragen 

und nicht mehr als störend und kaum überwindbar empfun-

den werden.  

 

Stärkung des Ortsteilzentrums als Lebensort  

Entwicklung der Nahversorgungsfunktion 

Die vorhandenen Angebote sind orientiert an der Nachfrage 

der unterschiedlichen Bewohnergruppen zu ergänzen, an-

zupassen und zu verbessern  

Der Bereich für eine Einzelhandelsnutzung erstreckt sich 

gemäß der Abgrenzung des Zentren- und Einzelhandels-

konzeptes entlang der Treskowallee von der nördlichen bis 

zur südlichen Grenze des Untersuchungsgebietes. Die 

Nachfrage bzw. der Leerstand von Gewerbeflächen zeigt, 

dass die Nachfrage mit zunehmender Entfernung vom 

Bahnhof Karlshorst abnimmt. Daher sollte in den nachfol-

genden Planungsverfahren eine räumliche Einschränkung 

des Einzelhandelsbereichs erwogen werden. Vorgeschlagen 

wird ein Bereich zwischen der Wandlitzstraße bzw. Straße 

„Am Carlsgarten“ im Süden und die Dorotheastraße bzw. 

Godesberger Straße im Norden.  

 

Entwicklung des Kulturstandortes 

Die vorhandenen Veranstaltungsorte Theater und Kultur-

haus gehen weit über die Anforderungen eines Ortsteilzent-

rums hinaus. Dadurch unterscheidet sich Karlshorst von an-

deren Siedlungsbereichen. Diese Kultureinrichtungen bieten 

vielseitige Nutzungsmöglichkeiten wie für Veranstaltungen, 

Ausstellungen, etc. und sollten dauerhaft gesichert werden. 
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Aufwertung des zentralen Bereichs 

Den Mittelpunkt des lebendigen Zentrums stellt der Kreu-

zungsbereich Treskowallee/Bahnhof bzw. Bahntrasse dar. 

Dieser Bereich sollte zum Identifikationspunkt für die Quar-

tiersbewohner entwickelt werden. 

 

5.2 Leitbild 

Leitgedanke für die zukünftige Entwicklung des Ortsteilzent-

rums Karlshorst ist die Schaffung eines urbanen Zentrums 

im Kreuzungspunkt Treskowallee–Bahntrasse. Durch die 

Neugestaltung und Stärkung der „4 Quadranten“ soll ein 

Ortsteilzentrum entstehen, das die umliegenden Bereiche 

mit sozialen und kulturellen Angeboten sowie Einkaufsmög-

lichkeiten versorgt und sich zu einem funktionierenden Mit-

telpunkt im sonst konsolidierten Karlshorst entwickelt. 

Die Optimierung der Verkehrsgestaltung ist neben einer 

größeren Angebotsvielfalt und ausgewogenen Einzelhan-

dels-, Kultur-, Freizeitmischung Grundvoraussetzungen für 

den Kernbereich.  

Die vier Quadranten sollen ihre bestehende Typik und für ei-

ne Identifikation wichtige städtebauliche Ausformung beibe-

halten bzw. verstärken und keinesfalls in Konkurrenz zuein-

ander stehen. Somit sind die Bereiche nördlich der Bahn in 

Anlehnung an vorhandene Gebäudekörper und ehemalige 

Nutzungen vorrangig als städtische Teilbereiche mit einer 

Nutzungsmischung aus Einzelhandel, Kultur und Dienstleis-

tungen, die Bereiche südlich der Bahntrasse mit dem 

Schwerpunkt Freizeit- und Erholung zu entwickeln. Die Um-

setzung der nutzungsspezifischen Neugestaltung soll die 

Qualität des zentralen Bereiches verbessern und Impulsge-

ber für die umliegenden Bereiche sein. Grundlage ist jedoch 

eine gleichzeitige Umsetzung der Maßnahmen in den Quad-

ranten, um die Ziele der Planung nicht zu gefährden und ei-

ner Separation eines Quadranten entgegenwirken. Dies 

würde sonst zu einer Schwächung der Funktion des Ortsteil-

zentrums führen. 
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6 Städtebauliches Konzept 

6.1 Planungsansatz 

Für die Erarbeitung des städtebaulichen Konzeptes ergeben 

sich aus der Bestandsaufnahme und der Analyse Potentiale, 

aber auch Restriktionen, die zur Formulierung folgender 

Gestaltungsprinzipien führten: 

• Gestaltung eines Bahnhofsvorplatzes, 

• Bildung eines Platzes im Kreuzungsbereich Rheinstein-

straße/Ehrenfelsstraße, 

• Neubebauung des Kulturhausstandortes und Unterbrin-

gung von Einzelhandels- und Kultureinrichtungen, 

• Fassung des Duncker-Parks/Dunckerplatzes an der 

Wandlitzstraße durch Fortsetzung der offenen Bauweise 

und Gestaltung der Freifläche, 

• Umgestaltung des Eingangsbereiches der Trabrennbahn 

Karlshorst mit vegetativen Elementen und 

• Fassung des Bereiches östliche Treskowallee/Am Carls-

garten durch Errichtung eines mehrgeschossigen Ge-

bäudes. 

 

Eine zwischenzeitlich erwogene alternative städtebauliche 

Planung für den Standort des Theaters wurde mit der Ent-

scheidung, das Theater langfristig durch die Musikschule zu 

nutzen nicht weiter verfolgt. 
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Plandarstellung: Entwurfsplanung 



Städtebauliche Leitlinien Ortsteilzentrum (OTZ) „Karlshorst“ 

BSM Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH 45 

Gestaltungsziel ist die rhythmische Abfolge von Aufweitun-

gen des öffentlichen Raumes an der östlichen Seite des 

Treskowallee, eine höhere städtebauliche Dichte im Kernbe-

reich und die Fassung des Straßenraumes durch ergänzen-

de Bebauungen. Hierbei kommt dem Ergänzungsneubau 

südlich des Marktplatzes (Treskowallee 107) eine besondere 

Bedeutung zu, weil er einerseits die Straßenflucht entlang 

der Treskowallee komplettiert und andererseits die südliche 

Platzkante des Marktplatzes markiert. Gleiches gilt für die 

Bebauung des Kulturhausstandortes, dessen Gebäude eine 

Raumkante zur Treskowallee und Dönhoffstraße ausbilden 

sollen. Für beide Blöcke ist eine Durchgängigkeit und Erleb-

barkeit der Blockinnenbereiche zu gewährleisten. Die Ein-

gänge in den Block sollen sich dabei aufeinander beziehen 

und sich ebenfalls in einem Übergang über die Treskowallee 

wiederfinden. Eine bessere Passierbarkeit ist neben eine 

verkehrlichen Neuordnung auch Intension der Umgestaltung 

der Treskowallee, bei der durch das Anlegen mehrerer 

Übergänge ein häufigeres Wechseln der Straßenseiten und 

eine damit verbundene bessere Erreichbarkeit der Einzel-

handelseinrichtungen ermöglicht wird. 
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7 Umsetzung 

Das Ortsteilzentrum benötigt neben den aufgezeigten Ent-

wicklungsperspektiven einen konzeptionellen und strategi-

schen Gesamtansatz auf der Basis umsetzbarer Leitlinien 

und Projekten in einem kontinuierlichen Planungs- und Um-

setzungsprozess. Hierzu ist die Einbindung von lokalen Ak-

teuren, Anwohnern und Betroffenen entscheidend für den 

Erfolg des Umsetzungsprozesses. Darüber hinaus ist ein 

abgestimmtes Zusammenwirken der zuständigen Fachbe-

reiche des Bezirksamtes zu gewährleisten.  

Mit dem vorliegenden Konzept verfügt das Bezirksamt über 

eine verbindliche Handlungsgrundlage auf deren Basis ein 

politischer Beschluss über Abgrenzung des Kernbereiches, 

die Leitlinien und die prioritär umzusetzenden Maßnahmen 

herbeigeführt werden sollte. Damit besteht ein verbindliches 

informelles Planungsinstrument als Grundlage für das be-

zirkliche Verwaltungshandeln, etwa im Zuge der regelmäßi-

gen Bauberatungen oder bei der Einleitung formeller Pla-

nungsverfahren. 

Vor dem Hintergrund der gebotenen Vitalisierung des 

Ortsteilzentrums ermöglichen die benannten Handlungs-

schwerpunkte das Einleiten weiterer Planungsschritte sowie 

das sukzessive Umsetzen der genannten Projekte, um so 

zeitnah erste Teilerfolge kenntlich zu machen. 

 

7.1 Definition des Kernbereiches des Ortsteilzentru ms 

Aufgehend von der Bestandsaufnahme der einzelnen Blöcke 

des Ortsteilzentrums werden diese bezüglich ihres Status 

und des bestehenden Handlungsbedarfs wie folgt klassifi-

ziert:  

• Konsolidierte Gebiete (grün hinterlegt)  

Gebiete in denen der Leerstand unerheblich und die 

Bausubstanz überwiegend gut ist. Diese Bereiche besit-

zen im Vergleich zu den anderen nur wenig Handlungs-

bedarf. 

 

Ortsteilzentrum mit Abgrenzung des 

Kernbereiches 

Quelle: BSM mbH, eigene Darstellung 
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• Überwiegend konsolidierte Gebiete mit geringen funktio-

nalen Schwächen (beige hinterlegt) 

Gebiete mit partiellen Gestaltungsmängeln. Im Vergleich 

zu den konsolidierten Bereichen besteht hier Handlungs-

bedarf in Bezug auf die Schließung von Baulücken und 

die Abgrenzung von unterschiedlichen Nutzungsstruktu-

ren. 

• Gebiete mit erheblichen städtebaulichen und funktiona-

len Defiziten (rot hinterlegt) 

Bereiche, die keine einheitliche Gesamtstruktur aufwei-

sen und in denen Handlungsbedarf hinsichtlich Wieder-

nutzung und Modernisierung von Gebäuden, Bebauung 

von Baulücken und Brachen, Freiraumgestaltung und 

Gestaltung des öffentlichen Raumes besteht.  

 

Aus der Einteilung der Blöcke in die Gebietskategorien er-

gibt sich ein Bereich, der aufgrund einer Vielzahl von Defizi-

ten einem besonderen Handlungsdruck unterliegt. Dieser 

Kernbereich verfügt über die wesentlichen zentrumsrelevan-

ten Nutzungen und wurde in seiner Abgrenzung mit der im 

Zentren- und Einzelhandelskonzept definierten Fläche für 

Einzelhandelsnutzungen abgeglichen, um so eine räumliche 

Kongruenz der städtebaulichen und funktionalen Planung zu 

erreichen. Diese bietet die Grundlage zur Bestimmung eines 

zentralen Versorgungsbereiches, der eine rechtsverbindliche 

Steuerung der Einzelhandelsentwicklung ermöglicht und ei-

ne Gebietskulisse für Maßnahmen der baulichen Aufwertung 

u.a. des öffentlichen Raumes und eines Geschäftsstraßen-

managements bilden kann.  

 

Im weiteren Planungsprozess sollte geprüft werden, ob die 

Längenausdehnung des Ortsteilzentrums über die Doro-

theastraße im Norden und die Wandlitzstraße im Süden wirt-

schaftlich und funktional tragfähig ist oder ob nicht eher eine 

räumliche Konzentration geboten ist. Alle weiteren Pla-

nungsansätze sind dabei besonders unter dem Aspekt der 

Minimierung der Barrierewirkung durch die Bahnanlagen und 

die Teilung des Kernbereiches in eine nördliche und eine 

südliche Gebietshälfte zu überprüfen. 
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Plandarstellung: Gebietskategorien und Gebietsabgre nzung  
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7.2 Städtebauliche Leitlinien für das Ortsteilzentr um 
(OTZ) Karlshorst 

Der weiteren baulichen und nutzungsstrukturellen Entwick-

lung des OTZs sollen folgende Leitmotive zu Grunde gelegt 

werden:  

• Erhaltung der Nutzungsmischung aus Wohnen, 

Einzelhandel, Dienstleistung, Gesundheit und Kultur, 

• Sicherung der vorherrschenden Wohnnutzung, 

• Bebauung von Baulücken, die sich an den im OTZ defi-

nierten baulichen Vorgaben (u.a. Gebäudehöhe, Dach-

formen, Fassadengestaltung, Stilelemente, Vorgartenzo-

ne) orientieren, 

• Erhaltung der halboffenen Blockstruktur und der begrün-

ten Blockinnenbereiche mit wenigen Nebengebäuden, 

• Beibehaltung der ortstypischen Eckläden, 

• Umsetzung der Straßenplanungen,  

(Treskowallee mit Veränderung des Straßenquerschnit-

tes, Verringerung der Trennwirkung durch breite Que-

rungsmöglichkeiten an zentralen Stellen, verbesserte 

Markierungen, Trennung von Geh- und Radwegen, Ver-

legung der Straßenbahnhaltestellen, direkte Verbindung 

zum Bahnhof, Optimierung der Fußgängerströme, 

Ehrenfelsstraße mit Veränderung des Straßenquer-

schnittes zugunsten breiter Gehwege und 

Stolzenfelsstraße mit Fahrbahneinengung zugunsten ei-

ner Verbreiterung der Gehwege und einer besseren Er-

reichbarkeit des Theaters sowie Ausbildung eines barrie-

refreien Überganges zwischen beiden Straßenseiten und 

einer optischen Verschmelzung von Straßenraum und 

Platzfläche) 

• Errichtung von Kurzzeitstellplätzen an der Treskowallee 

zur besseren Erreichbarkeit der gewerblichen, 

gastronomischen und kulturellen Einrichtungen, 

• Realisierung eines zweiten Bahnhofsausgang zur 

Stolzenfelsstraße, 

• Sicherstellung der Nutzung des Theatergebäudes, 
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• Erarbeitung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten 

für städtisch geprägte Freiräume wie Bahnhofsvorplatz, 

Dunckerplatz und den zukünftigen Marktplatzes am 

Kreuzungspunktes Rheinstraße/Ehrenfelsstraße sowie 

für Grün- und Freiflächen unter Berücksichtigung der 

Ansprüche der Nutzer, 

• Verbindung von Plätzen und Grünflächen durch 

Fortsetzung von straßenbegleitendem Grün sowie 

Vervollständigung von Baumreihen im Straßenraum und 

Wiederherstellung von Alleen, 

• Erhaltung und Aufwertung der ortstypischen Vorgärten, 

• Gestaltung attraktiver Straßenräume durch Vereinheitli-

chung der Straßenbeläge und Beibehaltung der gestalte-

rischen Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenstra-

ßen sowie 

• Vereinheitlichung von Straßenmobiliar. 

 

7.3 Maßnahmen- und Handlungskonzept 

Bauliche Maßnahmen 

• Umgestaltung der Treskowallee 

Eine geordnete und gegliederte Verkehrsführung ist 

Grundvoraussetzung für die Funktionalität des OTZs und 

gewährleistet eine übersichtliche und ungehinderte Er-

reichbarkeit beider Straßenseiten. 

• Erweiterung der Bahnhofsbrücke 

Durch die Aufweitung der Bahnhofsbrücke kann das 

Straßenprofil der Treskowallee in diesem Bereich verän-

dert werden, womit eine Verbesserung des Verkehrs-

flusses erreicht wird.  

• Bebauung des Grundstücks Treskowallee 107  

Mit dem Neubau wird einerseits der geplante Marktplatz 

an der südlichen Kante gefasst und andererseits ein Ent-

ree für die Ehrenfelsstraße geschaffen.  

• Theaterblock 

Mit dem Erhalt und der Wiedernutzung des Theaterge-

bäudes sowie der Realisierung des Bahnhofsvorplatzes 

ist der gesamte Block gestalterisch zu überarbeiten. Der 
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großzügige Theatervorplatz ist durch eine Kombination 

der Nutzungen wie Stellplätze, Außenanlagen u.a. von 

gastronomischen Einrichtungen sowie ein Kinderspiel-

platz neu zu ordnen, ohne dabei die Eingangssituation zu 

beeinträchtigen. Im Zusammenhang mit einer Neubebau-

ung des Eckgrundstückes ist eine Querungsmöglichkeit 

durch den Block in Ost- West- Richtung zu realisieren. 

Durch den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 

XVII-38 kann eine planungsrechtliche Sicherung der städ-

tebaulichen Ziele und der Nutzungsmischung von Kern-

gebiet und allgemeinem Wohngebiet gewährleistet wer-

den. 

• Kulturhausblock 

Mit der Umsetzung der Planung am ehemaligen Standort 

des Kulturhauses werden die Straßenräume gefasst und 

gleichzeitig eine neue Zugangsmöglichkeit in das Gebiet 

geschaffen. Die Hoffläche soll trotz des hohen Anteils an 

versiegelten Flächen auf das Thema der grünen Blockin-

nenbereiche eingehen. Die Öffnung des Eingangsberei-

ches zur Treskowallee ist dabei analog zu den gestalteri-

schen Leitvorstellungen des Theaterblockes zu gestalten. 

Durch den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 

XVII-37 wird eine planungsrechtliche Sicherung der städ-

tebaulichen Ziele und der Nutzungsart (Kerngebiet) ge-

währleistet. 

• Marktplatz 

 Die platzartige Aufweiterung zwischen der Ehrenfels- und 

der Rheinsteinstraße ist so zu gestalten, dass sie als 

Platzfläche wahrnehmbar, eindeutig begrenzt und vom 

Verkehr freigehalten ist.  

• Bahnhofsvorplatz 

Mit der Umgestaltung des Treskowallee und der Verlage-

rung von Haltepunkten ist der Bahnhofsplatz aufgrund 

von geänderten Wegebeziehungen und neuer Nutzungen 

gestalterisch zu überarbeiten. Analog zum Marktplatz soll 

ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen, der sich gestal-

terisch vom sonstigen Straßenraum abhebt und gleichzei-

tig die Lenkungsfunktion ins Quartier und eine Beziehung 

zum gegenüberliegenden Theaterblock herstellt. 

• Dunckerpark/Dunckerplatz 
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Der Bereich ist im Zuge des Brückenneubaus neu zu ord-

nen. Aufgrund seiner Lage an der Verkehrsachse sollte 

diese Fläche eher als städtische Platzanlage und weniger 

als Grünanlage mit einer nicht zu erwirkenden Aufent-

haltsqualität verstanden werden. Mit einer Orientierung 

zum Rennbahnhof und einer auf Wegebeziehungen ein-

gehenden Gestaltung sowie der Betonung der südlichen 

Platzkante durch zwei pavillonähnliche mehrgeschossige 

Gebäude und im Zusammenspiel mit der geplanten Be-

bauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll 

dieser Bereich den südlichen Eingang des Ortsteilzent-

rums markieren.  

 

Konzeptionelle Maßnahmen 

• Zentraler Versorgungsbereich 

Zur Sicherung und Verbesserung der Funktionalität des 

OTZs bedarf es einer weitgehenden Konzentration der 

begrenzten Nachfrage des Ortsteils Karlshorst auf das 

OTZ. Für kommunale Steuerungsmaßnahmen bietet § 34 

Absatz 3 BauGB eine rechtliche Grundlage zur Steuerung 

von Einzelhandelsvorhaben im unbeplanten Innenbereich. 

Danach dürfen von Vorhaben keine schädlichen Auswir-

kungen auf zentrale Versorgungsbereiche der Gemeinde 

ausgehen, wobei dabei sowohl auf einen faktisch vorhan-

denen als auch einen durch planerische Konzepte defi-

nierten Versorgungsbereich abgestellt wird. Durch eine 

per politischen Beschluss zu definierende eindeutige 

räumliche Abgrenzug des zentralen Versorgungsberei-

ches kann eine Entscheidungsgrundlage zur Beurteilung 

von Einzelvorhaben geschaffen werden (Zentren- und 

Einzelhandelskonzept des Bezirkes Lichtenberg, Juni 

2008). 

• Verbindliche Bauleitplanung  

Da der Nachweis negativer Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche durch die Kommunen aus finanziel-

len Gründen oder in der gebotenen Zeit vielfach nicht er-

bracht werden können, wurde den Kommunen durch den 

Gesetzgeber ein ergänzendes planungsrechtliches Steu-

erungsinstrument zur Verfügung gestellt.  
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§ 9 Absatz 2 a BauGB bietet die Möglichkeit für im Zu-

sammenhang bebaute Ortsteile einfache Bebauungsplä-

ne zum Erhalt und zur Entwicklung zentraler Versor-

gungsbereiche aufzustellen. Damit besteht die Möglich-

keit für den Ortsteil Karlshorst flächendeckend Vorgaben 

zur Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen zu definie-

ren und so das OTZ nachhaltig zu schützen. 

 

Für Gebiete innerhalb des OTZ (zentraler Versorgungs-

bereich) deren städtebauliche Ziele und Nutzungsarten 

noch nicht über einen Bebauungsplan gesichert wurden, 

wird die Aufstellung von Bebauungsplänen zur Steuerung 

der Einzelhandelsentwicklung empfohlen. 

Dies betrifft insbesondere den nördlichen Abschnitt des 

Kernbereiches zwischen Rheinsteinstraße und Dorothea- 

bzw. Godesberger Straße. Hier gilt es, bauleitplanerisch 

den bestehenden Einzelhandel zu sichern und zu struktu-

rieren (räumliche Eingrenzung großflächiger Einzelhan-

delsbetriebe). Des Weiteren sind bestehende Gemenge-

lagenkonflikte mit der angrenzenden Wohnnutzung pla-

nerisch zu bewältigen. 

 

• Anpassung bestehender Bebauungspläne 

Der Bebauungsplan 11-14a ermöglicht auf dem Grund-

stück Treskowallee 115 kerngebietstypische Nutzungen 

und eine bauliche Höhe von vier Geschossen. Im Interes-

se einer baulichen Fassung der Treskowallee und zur 

Formulierung einer Eingangssituation zum OTZ wird die 

Änderung des Bebauungsplans mit einer Festsetzung von 

mindestens drei Geschossen empfohlen. 

 

• Geschäftsstraßenmanagement 

Zur Sicherung des gegenwärtigen Einzelhandelsbesatzes 

und einer geordneten Erweiterung der Angebotsstruktu-

ren sowie der Festlegung von einheitlichen Standards ist 

ein Geschäftsstraßenmanagement zu etablieren, welches 

neben der Beteiligung der Bürger insbesondere die Betei-

ligung der Gewerbetreibenden und Grundstückseigentü-

mer vorsieht.  
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Angesicht fehlender formaler Rahmenbedingungen im 

Land Berlin zur Durchführung standortbezogener Maß-

nahmen in privater Initiative auf Grundlage von § 171 

BauGB kann ein notwendiger institutionalisierter Rahmen 

nur auf freiwilliger Basis der im Gebiet ansässigen und 

handelnden Akteure erfolgen. Die instrumentelle und or-

ganisatorische Ausgestaltung kann sich an den in ver-

schiedenen Bundesländern bereits bewährten Modellen 

des Bussiness Improvement Districts (Hamburg) oder 

den Immobilien- und Standortgemeinschaften (Nordrhein-

Westfalen) orientieren. In wie weit das aktuelle Förde-

rungsprogramm „Aktive Stadtzentren“ mit den dort vorge-

sehenen Kooperation der öffentlichen Hand und der pri-

vaten Akteure Ansatzpunkte für das OTZ Karlshorst auf-

zeigt, gilt es zu beobachten.  
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Konkretisierung der baulichen Maßnahmen  

Kategorie Projekt Piktogramm Maßnahmen 

Verkehr und 

Erschlie-

ßung des 

Gebietes 

Treskowallee 

 

Anlage von Kurzzeitstellplätzen 

Vereinheitlichung von Materialien der 

Gehwege und Straßenflächen sowie 

Straßenmöblierung und Beleuchtung 

Schaffung von Übergängen zwischen 

beiden Straßenseiten 

Überprüfung einer Querungsmöglich-

keit unter der Bahnhofsbrücke / 

Bahnhofsvorplatz 

Neupflanzung von Straßenbäumen 

zur Vervollständigung der Allee 

Überprüfung der Realisierbarkeit ei-

ner weiteren Führung der Radwege 

auf den Gehwegen und Prüfung von 

Alternativrouten 

Beseitigung von Kiosken und Pavil-

lons entlang der Treskowallee 

Neupositionierung und -sortierung 

des Wochenmarktes 

 Nebenstraßen 

 

Vereinheitlichung von Straßenbeläge 

entsprechend der vorhandenen Hie-

rarchien  

Erhaltung der Zonierung des Stra-

ßenraumes u.a. durch Stärkung der-

Vorgärten 

Komplettierung des Baumbestandes 

Vereinheitlichung der Straßenmöblie-

rung 

 Dönhoffstraße 

 

Zweirichtungsverkehr zwischen 

Treskowallee und Gundelfingerstraße 

Errichtung einer Rechtsabbiegerspur 

auf die Treskowallee 
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 Bahnhofsausgang 

Stolzenfelsstraße 

 

Realisierung einer Verbindung zwi-

schen den Wohngebieten nördlich 

und südlich der Bahntrasse durch 

Schaffung eines zweiten Ausgangs 

vom Bahnhof Karlshorst  

 Parkleitsystem 

 

Errichtung eines Parkleitsystems zur 

Darstellung der Verfügbarkeit von 

Parkplätzen 

 

Bebauung 

von 

Grundstü-

cken 

Treskowallee 107 

 

Errichtung eines freistehenden Bau-

körpers zur Betonung des Kreu-

zungspunktes Treskowallee / Ehrens-

felsstraße 

Herstellung einer Fußwegeverbin-

dung von Treskowallee in den Blo-

ckinnenbereich (Treskowallee 107 

und 111) 

 

 Treskowallee 112 / 

Dönhoffstraße 

 

Errichtung eines Neubaus  

Aufnahme der Straßenflucht Tresko-

wallee und Dönhoffstraße 

Herstellung einer Fußwegeverbin-

dung von Treskowallee durch den 

Blockinnenbereich zur Dönhoffstraße 

Gestaltung des rückwärtigen Berei-

ches mit Stellplätzen 

 

 Treskowallee 115 

 

Errichtung eines Neubaus 

Akzentuierung der Straßenflucht und 

Ausbildung einer Eingangssituation 

Unterbringung des Stellplatzangebo-

tes im rückwärtigen Bereich oder im 

Gebäude 

Schaffung einer Vorplatzsituation im 

Eingangsbereich des Bahnhofes 
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 Wandlitzstraße 2 und 

4 

 

Errichtung von freistehenden Bau-

körpern zur Fassung des Dun-

ckerplatzes 

 Dönhoffstraße 3 

 

Bebauung der Baulücke 

 Dönhoffstraße 4 

 

Errichtung eines Eckgebäudes zur 

Ausbildung einer Blockecke und zur 

Komplettierung der Straßenfluchten 

 

 Ehrenfelsstraße 2 

 

Überprüfung der denkmalrechtlichen 

Genehmigungsfähigkeit des geplan-

ten Neubaus 

 Ehrenfelsstraße 6 

 

Ergänzung der Gebäudeflucht und 

Ausbildung der Blockecke durch Er-

richtung eines Wohngebäudes 

 

Öffentliche 

Plätze und 

Freiflächen 

Marktplatz 

 

Schaffung einer Platzsituation als 

nördlichen Gebietsauftakt  

Ausdehnung der Platzfläche bis zur 

Theatergasse 

Platzüberfahrt im Bereich Ehrenfels-

straße 

Einheitliche Materialität der Ehren-
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felsstraße bis zur Einmündung Thea-

tergasse und niveaugleiche Gestal-

tung von Fahrbahn und Gehweg 

Schaffung von Aufenthaltsqualität u.a 

durch Möblierung und Neupflanzung 

fehlender Straßenbäume 

 Bahnhofsvorplatz 

 

Herstellung einer als Bahnhofsvor-

platz gestalteten, befahrbaren Platz-

fläche 

Schaffung eines niveaugleichen 

Überganges zwischen Bahnhofsge-

bäude bis zur gegenüberliegenden 

Bebauung 

Bushaltestelle und Taxistellplätze 

Fahrradstellplätze im Eingangsbe-

reichs des Bahnhofs sowie Möblie-

rung des Eingangsbereiches 

 Theatervorplatz 

 

Gestaltung einer multifunktionalen 

Platzfläche (Markt, Stellplätze, Thea-

tervorplatz) mit Aufenthaltsqualität 

Abstimmung der gestalterischen Vor-

gaben für die Platzfläche mit dem 

Denkmalschutz u.a. den Zusammen-

hang Baudenkmal und Platzgestal-

tung 

 Dunckerplatz 

 

Umgestaltung der Platzfläche unter 

Berücksichtigung wichtiger Wegebe-

ziehungen 

südliche Fassung des Platzes durch 

offene Bebauung an der Wandlitz-

straße (Wandlitzstraße 2 und 4) 

eindeutige Abgrenzung zum Straßen-

raum 

Verwendung von aufeinander abge-

stimmten Materialien 

Steigerung der Aufenthaltsqualität 

Abstimmung der gestalterischen Vor-

gaben für die Platzfläche mit dem 

Denkmalschutz u.a. den Zusammen-

hang Baudenkmal (Rennbahnhof) 

und Platzfläche 
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 Eingangsbereich zur 

Trabrennbahn 

 

Gestaltung eines begrünten Ein-

gangsbereiches, der die Sichtbezüge 

zum denkmalgeschützten Gebäude 

erhält 

Abstimmung der gestalterischen Vor-

gaben für die Platzfläche im Zusam-

menhang mit dem Baudenkmal mit 

dem Denkmalschutz  

eindeutige Abgrenzung zum Straßen-

raum  

Überprüfung der Möglichkeit einer 

baulichen Ergänzung im rückwärtigen 

Bereich des Eingangsgebäudes 

Grünmaß-

nahmen 

Ersatzpflanzungen 

von fehlenden Stra-

ßenbäumen zur Er-

haltung der Baumal-

leen 

 

zutreffend für alle Straßen innerhalb 

des Plangebietes 

Neupflanzung von Straßenbäumen  
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Konkretisierung der konzeptionellen Maßnahmen  

Kategorie Projekt  Maßnahmen 

Bauleitpla-

nung 

Aufstellen von       

Bebauungsplänen 

 

Konzentration von Einzelhandelsflä-

chen, Schaffung von planungsrechtli-

chen Voraussetzungen zur Entwick-

lung der Geschäftsstraße, Bewälti-

gung von Nutzungskonflikten 

Zonierung des Kernbereiches in zwei 

Versorgungsgebiete:  

Bereich Süd (zwischen Rheinstein-

straße und Wandlitzstraße)  

mit kleinteiligen bis großflächigen und 

kerngebietstypischen Nutzungen, de-

ren Verkaufsflächen durch das Zent-

ren- und Einzelhandelskonzept be-

grenzt sind  

Fortführung der Bebauungspläne 

XVII-37 und XVII-38 sowie Aufstel-

lung eines Bebauungsplanes für den 

Dunckerplatz 

Bereich Nord (zwischen Rheinstein-

straße und Dorotheastraße / Godes-

berger Straße)  

mit Aufstellung eines Bebauungspla-

nes zur Sicherung eines Mischge-

biets mit einer kleinteiligen Nut-

zungsmischung aus Einzelhandel 

und Dienstleistungen sowie Gastro-

nomie 

Manage-

ment 

Geschäftsstraßen-

management 

 

Kontaktaufnahme und Aktivierung al-

ler Gewerbetreibenden und der maß-

geblichen Grundstückseigentümer im 

Kernbereich  

Initiierung von Gesprächsrunden. 

Aufbau eines Abstimmungs- und 

Steuerungsgremiums  

Umsetzung zentraler Maßnahmen für 

den Funktionsfähigkeit des Einzel-

handels 
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Plandarstellung: Maßnahmenplan  
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